
Marktgemeinde: Heilige-nkreuz am ! laasen

Verlautbarung
über das Eintragungsverfahren

für die Volksbegehren mit den Kurzbezeichnungen

o Lieferkettengesetz Volksbegehren o GtS Gebühren NEIN
o Beibehaltung Sommerzeit o BARGELD-Zahlung: Obergrenze NEIN!
r Unabhängige JUSTIZ sichern

Aufgrund der am 22. Dezember 2022 auf der Amtstafel des Bundesministeriums für lnneres
sowie im lnternet veröffentlichten stattgebenden Entscheidung des Bundesministers für lnneres
betreffend die oben angeführten Volksbegehren wird verlautbart:

Die Stimmberechtigten können innerhalb des vom Bundesminister für lnneres gemäß
5 6 Abs. 2 des Volksbegehrengesetzes 2018 - VoBeG festgesetzten Eintragungszeitraums, das ist

von Montag, 17. April2023,
bis (einschließlich) Montag, 24. April2O23,

in jeder Gemeinde in den jeweiligen Text samt Begründung der Volksbegehren Einsicht nehmen und
ihre Zustimmung zu einem oder zu mehreren Volksbegehren durch einmalige eigenhändige Eintra-
gung ihrer Unterschrift auf einem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Eintragungsformular
erklären. Die Eintragung muss nicht auf einer Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online
getätigt we rde n (www. b m i. gv.at/volksbege h re n ).

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum
Nationalrat besitzt (österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Aus-
schluss vom Wahlrecht) und zum Stichtag 13. März 2023in der Wählerevidenz einer Gemeinde ein-
getragen ist.

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für ein Volksbe-
gehren abgegeben haben, können für dieses Volksbegehren keine Eintragung mehr vornehmen, da
eine getätigte Unterstützungserklärung bereits als gültige Eintragung zählt,

ln dieser Gemeinde (diesem Magistrat) können Eintragungen während des Elntragungszeitraums
an folgender Adresse {an folgenden Adressen)

Marktplatz 2

.8081 H.eil.ieenk.reuz am..Waasen. . .......

an den nachstehend angeführten Tagen und zu den folgenden Zeiten vorgenommen werden:
Montag, 17. April 2023, von ...................-8_. bis ...............1-8.. U hr,

Dienstag, 18.Apri12O23,von...................E-.bis...............2-Q..Uhr,

Mittwoch, 19. April 2023, von....................8-. bis...............1'-6-. Uhr,
Donnerstag, 2O. April 2023, von...................8-. bis.............*9:klrtr /6 \tur ß
Freitag, 21. April 2023, von...................8-. bis...............1-6.. Uhr, t

Sonntag, 23. April 2023, geschlossen,

Montag, 24. April 2023, von...................8-. bis...............1.6-. Uhr.

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes (24. April 2A23),
20.00 Uhr, durchführen.

Kundmachung:

angeschlagen am: . .... .....I7-,0L.2023 ... ...

rgermeister

v

{i2"



Marktgemeinde: H eif iee-nk-re uz a m .!llaasen

Verlautbarung
über das Eintragungsverfahren

für das Volksbegehren mit der Kurzbezeichnung

r NEHAMMER MUSS WEG

Aufgrund der am 9. Jänner 2023 auf der Amtstafel des Bundesministeriums für lnneres
sowie im lnternet veröffentlichten stattgebenden Entscheidung des Bundesministers für lnneres
betreffend das oben angeführte Volksbegehren wird verlautbart:

Die Stimmberechtigten können innerhalb des vom Bundesminister für lnneres gemäß
5 6 Rbs. 2 des Volksbegehrengesetzes 2018 - VoBeG festgesetzten Eintragungszeitraums, das ist

von Monta g, t7 . April 2O23,
bis (einschließlich) Montag, 24. April2O23,

in jeder Gemeinde in den Text des Volksbegehrens samt Begründung Einsicht nehmen und ihre
Zustimmung zu diesem Volksbegehren durch einmalige eigenhändige Eintragung ihrer Unter-
schrift auf einem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Eintragungsformular erklären. Die
Eintragung muss nicht auf einer Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online getätigt werden
{www. bm i. gv.at/vol ksbegeh re n }.

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum
Nationalrat besitzt (österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des L6. Lebensjahres, kein Aus-
schluss vom Wahlrecht) und zum Stichtag 13. März 2O23 in der Wählerevidenz einer Gemeinde ein-
getragen ist.

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für dieses Volksbe-
gehren abgegeben haben, können für dieses Volksbegehren keine Eintragung mehr vornehmen, da
eine getätigte Unterstützungserklärung bereits als gültige Eintragung zählt.

ln dieser Gemeinde (diesem Magistrat) können Eintragungen während des Eintragungszeitraums
an folgender Adresse (an folgenden Adressen)

Maft-tssm einde H er!ieenkre-uz. e m Waasen

.Ma.rk-tplatz

an den nachstehend angeführten Tagen und zu den folgenden Zeiten vorgenommen werden:
Montag,
Dienstag,
Mittwoch,
Donnerstag,

1 7. Apri I 2O23, von ...................8-. bis ...............1_€.. U h r,

18. Ap ri I 2O23, v on ...................F-. b is ...............2-Q.. U h r,

19. April 2023, von ...................8-. b is...............-1-Q.. U h r,

20. April 2o23, von...................-8-. bis............**{ttn; /6 UUr Pe

Freitag, 21.Apri12023,von...................-8-.bis...............1-6..Uhr,

Sa
Sonntag, 23. April 2023, geschlossen,

Montag, 24. April 2023, von...................-8-. bis...............1-Q.. Uhr.

q-

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes {2a. April 20231,
20.00 Uhr, durchführen.

Kundmachung:

angeschlagen am ..2*6'.QL28.2*3 . ... ....

rmeister:



Marktgemeinde: .Heillse-nkreur.am ! laasen. .

Verlautbarung
über das Eintragungsverfahren

für das Volksbegehren mit der Kurzbezeichnung

o ECHTE Demokratie - Volksbegehren

Aufgrund der am 28. November 2022 auf der Amtstafel des Bundesministeriums für lnneres
sowie im lnternet veröffentlichten stattgebenden Entscheidung des Bundesministers für lnneres
betreffend das oben angeführte Volksbegehren wird verlautbart:

Die Stimmberechtigten können innerhalb des vom Bundesminister für lnneres gemäß
5 6 Abs. 2 des Volksbegehrengesetzes 2018 - VoBeG festgesetzten Eintragungszeitraums, das ist

von Montag, L7. April2O23,
bis (einschließlich) Montag, 24. April 2023,

in ieder Gemeinde in den Text des Volksbegehrens samt Begründung Einsicht nehmen und ihre
Zustimmung zu diesem Volksbegehren durch einmalige eigenhändige Eintragung ihrer Unter-
schrift auf einem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Eintragungsformular erklären. Die
Eintragung muss nicht auf einer Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online getätigt werden
(www.bm i.gv.at/vol ksbegeh ren).

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum
Nationalrat besitzt (österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Aus-
schluss vom Wahlrecht) und zum Stichtag 13. März 2O23in der Wählerevidenz einer Gemeinde ein-
getragen ist.

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für dieses Volksbe-
gehren abgegeben haben, können für dieses Volksbegehren keine Eintragung mehr vornehmen, da
eine getätigte Unterstützungserklärung bereits als gültige Eintragung zählt.

ln dieser Gemeinde (diesem Magistrat) können Eintragungen während des Eintragungszeitraums
an folgender Adresse (an folgenden AdressenI

8081^ Hei tigen.kreue.a m \ff-aasen .... .. .....

an den nachstehend angeführten Tagen und zu den folgenden Zeiten vorgenommen werden:
Montag,
Dienstag,
Mittwoch,
Donnerstag,

1 7. Ap ri I 2023, vo n ...................9-. bis ...............1_8.. U h r
18. Apri I 2023, vo n ...................8_. bis ...............?-0.. u h r,

19. Apri I 2023, von ...................-8.. b is ...............1-5-. U h r,

20. April 2023, von ....................8-. bis .............?--ffin;- ;{6 UW

$

tFreitag, 21. April 2023, von...................8_. bis...............L6.. Uhr,

Sonntag, 23. April 2023, geschlossen,
Montag, 24. April2023, von...................E-. bis...............1F_. Uhr.

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes (24. April 2023),
20.00 Uhr; durchführen.

Kundmachung:

angesch|agen am: . .. ..... .....'*28,L2'ZA-2?.'....... .

Bürgermeister


